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Beschlüsse des Gemeinderates und der Gemeindeversammlung  
vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2022 

 

 
Wahlen, allgemeine Beschlüsse und Mitteilungen 

 
 
Termine 2023 
 
- 26. März 2023 Dorf - Brunch (mit Jubilaren-Ehrung) 
- 09. Juni 2023 Seniorenfahrt 
- 28. Juni 2023 Gemeindeversammlung (Rechnung) 
- 07. Dezember 2023 Gemeindeversammlung (Budget; wegen dem Sa-

michlaus findet die GV ausnahmsweise an einem 
Donnerstag statt) 

 
 
Neuer Webauftritt 
 
Die Gemeinde Webseite wurde überarbeitet und modernisiert. Die neue Webseite wird im 
Verlauf des Januar 2023 aufgeschaltet. 

 
 
 

Ressort Bau und Planung 
 
 
Fahrverbote Hölzli und Eichenweg 
 
Bei dem im Jahr 2020 vom Gemeinderat beschlossenen Fahrverbot auf den Flurwegen Ver-
längerung Hölzli ab Siedlungsgrenze entlang dem Waldrand bis Höhe Pilzhüttli und Verlän-
gerung Eichenweg ab Siedlungsgrenze entlang dem Waldrand bis Einmündung in die 
Hauptstrasse wurde festgestellt, dass entgegen dem Beschluss und der Publikation eine 
falsche Signaltafel, nämlich ein allgemeines Fahrverbot, montiert worden ist. Dieses wurde 
nun durch die korrekte Signaltafel, ein Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder, ersetzt.  
 
 
Weitere bauliche Massnahmen Tempo 30 
 
Die Bau- und Planungskommission hat in Zusammenarbeit mit einem Planer weitere bauli-
che Massnahmen zur Verkehrsberuhigung erarbeitet. Versuchsweise sollen bei der Kreu-
zung Birkenstrasse / Waldstrasse zwei zusätzliche Betonrohre platziert und eine Brems-
schwelle bei der Kreuzung Birkenstrasse / Poststrasse montiert werden. Die Versuchsphase 
wird rund drei bis sechs Monate dauern. Die Massnahmen werden anfangs 2023 umgesetzt. 
Weitere Infos folgen mit einem separaten Flyer. 
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Ressort Umwelt und Werke 
 
 
Buskonzept Solothurn, 2. Etappe 
 
Das Amt für Verkehr und Tiefbau hat dem Gemeinderat für die Umsetzung der Entflechtung 
der Linien 2 und 3 und damit die Einführung des Halbstundentaktes für Obergerlafingen ei-
nen Zeithorizont bis 2029 bzw. nicht vor 2029 eröffnet. Begründet wird dieser Zeitplan damit, 
dass die für die Linienaufteilung zusätzlich nötige Halte-Infrastruktur namentlich auf dem 
Hauptbahnhof Süd erstellt werden muss. Der neue RBS-Bahnhof und die Neugestaltung des 
Bahnhofplatzes Süd (mit einem Bauvolumen von Fr. 150 Mio.) sollen jedoch erst im 2029 
fertiggestellt werden. Offen ist die Frage, ob allenfalls eine frühere Umsetzung der Linienent-
flechtung mit der Einrichtung von provisorischen Haltestellen am Hauptbahnhof Süd möglich 
sein könnte.  
 
 
Fremdwasserreduktion - neuer Kostenverteiler ZASE 
 
Die ZASE will den Anteil des sogenannten Fremdwassers, also des in die Kanalisation ein-
dringenden oder eingeleiteten Sauber-Wassers reduzieren. Jede Gemeinde hatte bis Ende 
Februar 2022 der ZASE eine Selbstdeklaration einzureichen, welche zu einem Rating der 
Gemeinden führte, über das ein Kostenschlüssel mit Gewichtung des Fremdwasseranteils 
gelegt wird. Gemäss diesem Schlüssel befindet sich die Gemeinde Obergerlafingen im unte-
ren Drittel der Anschluss-Gemeinden. Dies hat zur Folge, dass unsere Gemeinde mit Mehr-
kosten für das Abwasser von bis zu 14% zu rechnen hat. Gemeinderat und UWEKO werden 
sich Gedanken dazu machen müssen, wie das Rating verbessert werden kann, namentlich 
auch im Bereich der Hausanschlüsse und der in die Kanalisation eingeleiteten Laufbrunnen. 
 
 
Neuer Konzessionsvertrag mit der BKW als Rechtsnachfolgerin der AEK 
 
Die BKW hat die Gemeindepräsidien auf den 30. August 2022 zu einer Orientierung eingela-
den, wobei es um die Neugestaltung des Konzessionsvertrages ging, den die Einwohnerge-
meinde Obergerlafingen am 15. Juni 2010 mit der vormaligen AEK Energie AG abgeschlos-
sen hat. Die BKW ist Rechtsnachfolgerin der AEK und somit neu Partnerin der Einwohner-
gemeinde Obergerlafingen aus dem Konzessionsvertrag vom 15. Juni 2010. Die BKW will 
nun sämtliche Vertragsverhältnisse auf eine neue Basis stellen, wobei der Vertrag mit der 
Einwohnergemeinde Obergerlafingen noch bis Ende Dezember 2023 läuft. Inhaltlich dürfte 
sich mit Bezug auf die aktuelle Situation, abgesehen von dem Kostenmodell für den Unter-
halt der öffentlichen Beleuchtung, nichts Wesentliches ändern.  
 
 
Revision von Gesetz und Verordnung über den öffentlichen Verkehr (Kostenfolgen) 
 
Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr ist mit Kantonsratsbeschluss vom 28. Juni 2022 
totalrevidiert worden. Mit Bezug auf die Kostenfolgen ist es so, dass die Einwohnergemein-
den sich gesamthaft weiterhin, d.h. wie bisher mit 37 % an den Kosten des öffentlichen Ver-
kehrs zu beteiligen haben. Dagegen werden die Faktoren der Beteiligung der einzelnen Ge-
meinden an diesem Topf angepasst, allerdings ohne wesentliche Folgen für Obergerlafin-
gen. Der Kanton prognostiziert pro 2023 für Obergerlafingen im Vergleich zum abgerechne-
ten Aufwand im Jahr 2021 eine Erhöhung des Aufwandes von Fr. 875.--, wobei allerdings 
neu das Nachtbus-Angebot (Moonliner), mit einem Aufwand gemäss Rechnung 2021 von 
Fr. 598.40, ab 2023 inskünftig über den Kanton bestellt wird und demzufolge in der prognos-
tizierten Kostenbeteiligung der Gemeinde pro 2023 enthalten ist. 
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Durchleitung Bio-Gasleitung Grundstück Schiessanlage Bannholz (Wiler b. Utzenstorf) 
 
Der Gemeinderat hat der Einräumung eines Durchleitungsrechtes zugunsten der Regioener-
gie für eine Bio-Gasleitung durch das Areal der Schiessanlage Bannholz zugestimmt. Die 
Leitung soll in einer Tiefe von ca. 1 m zu liegen kommen und zudem teilweise mittels einer 
Horizontal-Spülbohrung verlegt werden, namentlich im Bereich des Schiessstandes. Der 
Leitungsbau soll ab August 2023 durchgeführt werden.  
 
 
 

Ressort Finanzen 
 
 
Beitragsgesuche von Vereinen und Institutionen 
 
Der Gemeinderat hat die folgenden Institutionen und Vereine unterstützt: 
 
- Verein Cinemoon mit einem Beitrag in der Höhe von Fr. 100.-- für das Openair-Kino in 

Halten vom 26. bis 27. August 2022;  
 

- Verein Wasserämter Frauen für den Veranstaltungszyklus „Unsichtbare Frauen“ im Mu-
seum Blumenstein mit einem Betrag in der Höhe von Fr. 100.--; 

 
- Verein DAS ANDERE LAGER, Riedholz, für das nächste Lager für behinderte und nicht-

behinderte Menschen mit einem Beitrag in der Höhe von Fr. 500.--. 
 
 

Ressort Soziales 
 
 
INVA mobil - neue Leistungsvereinbarung 
 
Der Gemeinderat hat per 1. Januar 2023 neu eine unbefristete Leistungsvereinbarung mit 
der INVA mobil unterzeichnet, bei gleichbleibenden Leistungen und Preisen. Die Beanspru-
chung des Taxi-Angebotes durch in der Gemeinde wohnhafte Personen hält sich zwar in 
Grenzen, da lediglich 2 bis 3 Fahrten pro Jahr abgerechnet werden. Der Gemeinderat ist 
jedoch der Ansicht, dass auf diese Dienstleistung nicht verzichtet werden kann, zumal das 
ÖV-Angebot in Obergerlafingen immer noch sehr schmal ist. 
 
 
Frühbetreuung und Mittagstisch - Spielgruppe Zauberzwärgli 
 
- Die Frühbetreuung für Kinder bis zum Schulalter wird von Montag bis Freitag, jeweils von 

07.00 bis 08.30 Uhr angeboten. 
 
- Der Mittagstisch wird aktuell jeweils montags von 12.00 bis 13.45 Uhr angeboten. 
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.zauberzwaergli.ch oder 
kontaktieren die Spielgruppe (zauberzwaergli@gmx.ch).  
 
 
  

http://www.zauberzwaergli.ch/
mailto:zauberzwaergli@gmx.ch
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Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 

 
 
Die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 hat die folgenden Beschlüsse gefasst: 
 
1. Anpassung DGO: Lohnklassenanpassung Technischer Mitarbeiter / Hauswart 

 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die die Neueinreihung der Technischen Mitarbei-
ter / Hauswarte in die Lohnklassen 6 bis 8, unter entsprechender Anpassung von Anhang 
1 zur Dienst- und Gehaltsordnung. 
 
 

2. Revision Submissionsreglement 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt das überarbeitete Submissionsreglement. 
 
 

3. Verpflichtungskredite 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt folgende Verpflichtungskredite: 
 
- Zweckverband Schwimmbad Eichholz, mit einer Gesamtinvestition für die Einwoh-

nergemeinde Obergerlafingen in der Höhe von Fr. 67‘528.--, mit einer Tranche von 
Fr. 35‘000.-- in das Budget der Investitionsrechnung 2023 eingesetzt; 

 
- Steinacker Sanierung Strasse inkl. Brücke, mit einem Gesamtaufwand von  

Fr. 305‘000.--, mit einer Tranche von Fr. 160‘000.-- in das Budget der Investitions-
rechnung 2023 eingesetzt; 

 
- Steinacker Ersatz Wasserleitung, mit einem Gesamtaufwand von Fr. 165‘000.--, mit 

einer Tranche von Fr. 20‘000.-- in das Budget der Investitionsrechnung 2023 einge-
setzt; 

 
- Neue Teil-GEP-Sanierung 2023 im Betrag von Fr. 112‘000.--, gesamthaft in das 

Budget Investitionsrechnung 2023 eingesetzt. 
 
 

4. Verpflichtungskreditkontrolle: Abschluss Verpflichtungskredit ohne Nachtrags-
kreditbeschluss durch die Gemeindeversammlung 
 
Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis von der Erledigung der folgenden Verpflich-
tungskredite: 
 
- Tempo 30, Honorare, Verpflichtungskredit vom 2. Dezember 2015, im Betrag von 

Fr. 50‘000.--, beansprucht mit Fr. 68‘578.75, mit einer Kreditüberschreitung in der 
Höhe von Fr. 18‘578.75; 
 

- Hauptstrasse-Kriegstettenstrasse-Ahornstrasse, Ersatz Wasserleitung, Verpflich-
tungskredit vom 11. Dezember 2019 im Gesamtbetrag von Fr. 870‘000.--, bean-
sprucht mit Fr. 572‘516.65, mit einem Restkredit von Fr. 297‘483.35; 
 

- Kanalsanierungen nach GEP 2021, Verpflichtungskredit vom 9. Dezember 2020 im 
Betrag von Fr. 106‘000.--, beansprucht mit Fr. 70‘480.05, mit einem Restkredit von 
Fr. 35‘519.95; 
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- Ortsplanrevision, Verpflichtungskredit vom 5. Dezember 2012 im Gesamtbetrag von 
Fr. 50‘000.--, beansprucht mit Fr. 59‘682.90, mit einer Kreditüberschreitung von 
Fr. 9‘682.90. 

 
 
 

5. Budget 2023 
 

Das Budget 2023 wird genehmigt, bestehend aus 
 

- der Erfolgsrechnung 2023 mit einem Gesamtaufwand von Fr. 5'273‘367.--, einem 
Gesamtertrag von Fr. 5‘005‘467.-- und einem budgetierten Aufwandüberschuss in der 
Höhe von Fr. 267‘900.--,  

- Investitionsrechnung mit Investitionsausgaben von Fr. 362‘000.--, Investitionsein-
nahmen von Fr. 40‘000.--, sowie 

- einem Steuersatz pro 2023 von 110% der Staatssteuer für natürliche Personen und 
115% der Staatssteuer für juristische Personen. 
 

 
____________________________________ 

 
 

Der Einwohnergemeinderat wünscht Ihnen allen besinnliche Feiertage und einen  
guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

 

Das Schmücken unseres Weihnachtsbaumes war ein voller Erfolg und wir möchten uns an 

dieser Stelle bei allen fleissigen Helfer/innen und Schmuck-Spender/innen bedanken. 

Am Samstag, den 7. Januar 2023 von 13.00 bis 15.00 Uhr werden wir den Gemeinde-

Weihnachtsbaum gemeinsam abschmücken und einen kleinen Imbiss bereitstellen. 

Gerne möchten wir allen Weihnachtsschmuck-Spendern die Möglichkeit geben, „ihren“ 

Schmuck wieder abzuholen. Liegengebliebenen Weihnachtsschmuck werden wir einlagern 

und das nächste Jahr wieder verwenden. 


